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(3) Die Anwendung von Zwangsgeld ist vorher schriftlich 
anzudrohen. Die Androhung muß enthalten:

1. die genaue Bezeichnung der Pflicht, deren Erfüllung er
zwungen werden soll;

2. eine angemessene Frist, innerhalb der die Pflicht erfüllt 
werden soll;

3. die Höhe des angedrohten Zwangsgeldes.
Zwangsgeld kann mit der Auflage angedroht werden.

(4) Wird die Pflicht nicht innerhalb der Frist gemäß Abs. 3 
erfüllt, kann das Zwangsgeld durch schriftlichen Bescheid 
festgesetzt werden.

(5) Zwangsgeld kann, wenn die im Abs. 3 genannte Pflicht 
nicht erfüllt wird, wiederholt festgesetzt und vollstreckt wer
den. Die wiederholte Festsetzung ist erneut schriftlich anzu
drohen.

(6) Wird die geforderte Pflicht gemäß Abs. 3 erfüllt, ist 
Zwangsgeld nicht festzusetzen. Wird sie erst nach der Fest
setzung des Zwangsgeldes gemäß Abs. 4 erfüllt, kann der für 
die Festsetzung zuständige Leiter nach Prüfung der Sachlage 
das festgesetzte Zwangsgeld mindern oder von dessen Voll
streckung absehen. Der Verpflichtete ist darüber schriftlich 
zu informieren.

(7) Ein Zwangsgeld ist nicht festzusetzen oder zu vollstrek- 
ken, wenn der Verpflichtete nachweist, daß er trotz Nutzung 
aller Möglichkeiten die geforderte Pflicht nicht oder nicht 
termingerecht erfüllen kann.

(8) Das festgesetzte Zwangsgeld ist innerhalb einer Frist 
von 10 Tagen nach Zugang des Bescheides zu zahlen. Einge
nommene Zwangsgelder sind an den Haushalt abzuführen.

(9) Zwangsgeld und Ordnungsstrafen können gegenüber 
Bürgern nicht nebeneinander für dieselbe Pflichtverletzung 
angewandt werden.

(10) Bei Genossenschaften sowie privaten Handwerkern 
und Gewerbetreibenden ist Zwangsgeld bei der Ermittlung 
des steuerpflichtigen Gewinns nicht als Kosten (Betriebsaus
gaben) abzugsfähig.

§ 64
Ökonomische Sanktionen

(1) Für die Überschreitung von Kontingenten werden öko
nomische Sanktionen erhoben. Über die ökonomischen Sank
tionen eines Abrechnungszeitraumes wird dem Energieab
nehmer ein schriftlicher Bescheid erteilt. Einzelheiten wer
den in Rechtsvorschriften geregelt.

(2) ökonomische Sanktionen sind innerhalb von 2 Wochen 
nach Zugang des Bescheides zu zahlen. Sie dürfen nicht mehr 
berechnet werden, wenn seit der Feststellung der Über
schreitung mehr als 1 Jahr oder seit der Überschreitung mehr 
als 2 Jahre vergangen sind.

§65
I

Vollstreckung
(1) Zwangsgeld und ökonomische Sanktionen sind auf An

trag des für den schriftlichen Bescheid zuständigen Leiters 
zu vollstrecken, wenn die Zahlung nicht fristgerecht erfolgt 
ist.

(2) Der Antrag ist als Vollstreckungsauftrag an die konto
führende Bank des Schuldners zu geben. Gleichzeitig ist der 
Schuldner davon zu unterrichten. Ein Rückauftrag des 
Schuldners an die kontoführende Bank ist nicht zulässig. Ge
gen Bürger und andere Schuldner, die nicht zum Bereich der 
sozialistischen Wirtschaft gehören, ist gemäß den Rechtsvor
schriften über die Vollstreckung von Geldforderungen der 
Staatsorgane zu vollstrecken.

(3) Die Vollstreckung von Zwangsgeld und ökonomischen 
Sanktionen kann nach Ablauf einer Frist; von 1 Jahr nicht 
mehr gefordert werden. Die Frist beginnt mit der Festset
zung des Zwangsgeldes oder der Feststellung der Höhe der 
ökonomischen Sanktion.

§66

Ordnungsstrafbestimmungen
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig Energiefortleitungsan

lagen zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht oder schädi
genden Einwirkungen aussetzt, kann, wenn die Auswirkun
gen der Tat auf die Rechte und Interessen der Bürger und 
die Gesellschaft und die Schuld des Täters unbedeutend sind, 
mit Verweis oder mit Ordnungsstrafe von 10 M bis 500 M be
legt werden.

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. den auf der Grundlage des § 14 Abs. 1 oder Abs. 3 fest
gelegten und bekanntgegebenen besonderen Maßnahmen 
zuwiderhandelt,

2. Kontingente „Verbrauch“ oder „Leistung“ für Energie
träger überschreitet,

3. die Pflicht verletzt, die seinem Betrieb erteilten Kontin
gente für Energieträger rechtzeitig auf die Abnahmestel
len aufzugliedern und die Größe dem Energiekombinat 
anforderungsgerecht mitzuteilen,

4. die Pflichten des § 12 Abs. 2 oder Abs. 5, des § 30 Abs. 1 
oder Abs. 2 nicht erfüllt,

5. ohne die gemäß dieser Verordnung erforderliche Einwil
ligung Energieträger einsetzt, Energieanlagen betreibt 
oder betriebsbereit hält oder stillegt, Bauwerke im Be
reich von Energiefortleitungsanlagen errichtet oder we
sentlich verändert,

6. Auflagen, die gemäß dieser Verordnung erteilt wurden, 
ausgenommen solche des § 21 Abs. 1, nicht erfüllt,

7. den höchstzulässigen Beleuchtungsaufwand im Staats
organ oder Betrieb überschreitet,

8. Bedingungen, die gemäß § 16 Absätze 2 oder 3, § 18 Abs. 1, 
§ 19 Abs. 1, § 26 Abs. 3 oder § 28 Abs. 2 gestellt wurden, 
nicht einhält,

9. Bauarbeiten entgegen dem § 27 Abs. 1 fortführt,
10. Energieinspektoren oder -kontrolleure bei der Wahrneh

mung ihrer Aufgaben und Befugnisse behindert,
kann mit Verweis oder mit Ordnungsstrafe von 10 M bis 
500 M belegt werden.

(3) Eine Ordnungsstrafe bis zu 1 000 M kann bei vorsätzli
chen Ordnungswidrigkeiten gemäß den Absätzen 1 und 2 
ausgesprochen werden, wenn

1. ein größerer Schaden verursacht wurde oder hätte ver
ursacht werden können,

2. die gesellschaftlichen Interessen grob mißachtet wurden,
3. sie aus Vorteilsstreben oder wiederholt innerhalb von 

2 Jahren begangen und mit Ordnungsstrafe geahndet 
wurden.

(4) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt
1. den Generaldirektoren der Energiekombinate,
2. dem Leiter der Staatlichen Energieinspektion und den 

Leitern der Bezirksinspektionen der Staatlichen Energie
inspektion bei Verletzung der energiewirtschaftlichen 
Pflichten, die der Kontrolle durch die Staatliche Energie
inspektion unterliegen, und bei den Ordnungswidrigkei
ten gemäß Abs. 2 Ziff. 10,

3. den Leitern der zentralen operativen Steuerungsorgane 
bei Verletzung der energiewirtschaftlichen Pflichten, die 
der Kontrolle durch das jeweilige zentrale operative 
Steuerungsorgan unterliegen, und bei den Ordnungswid
rigkeiten gemäß Abs. 2 Ziff. 10,

4. den Mitgliedern der Räte der Kreise für Energie bei 
Ordnungswidrigkeiten gemäß Abs. 2 Ziffern 1 und 2.

(5) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das 
Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von Ordnungs
widrigkeiten - OWG - (GBl. I Nr. 3 S. 101).


